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OLG MÜNCHEN: TÄUSCHUNG ÜBER KRISENANZEICHEN BEIM UNTERNEHMEN-
SKAUF BERECHTIGT ZUR RÜCKABWICKLUNG

DAS OLG MÜNCHEN HAT SICH IN EINEM AKTUELLEN URTEIL (URTEIL VOM 3.12.2020 – 23 U 5742/19) MIT DEN AUFK-
LÄRUNGSPFLICHTEN  DES  UNTERNEHMENSVERKÄUFERS  HINSICHTLICH  DER  WIRTSCHAFTLICHEN  LAGE  DES  ZU
VERKAUFENDEN, SICH IN DER KRISE BEFINDENDEN UNTERNEHMENS AUSEINANDERGESETZT. AUS DER ENTSCHEIDUNG
LASSEN SICH ÜBER DEN KONKRETEN FALL HINAUS ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN BEIM
UNTERNEHMENSKAUF ABLEITEN. (mehr …)
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